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Thuringer Feiertagsgesetz (ThirFtG)
Vom 21. Dezember 1994

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: der Reformationstag,
der erste Weihnachtsfeiertag,
8§81 der zweite Weihnachtsfeiertag.
Allgemeines

(2) Der Innenminister wird erméchtigt, durch Rechtsverord-
(1) Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage nach Bundes- odenung fur Gemeinden mit tberwiegend katholischer Wohnbe-
Landesrecht, die aufgrund von § 2 Abs. 3 bestimmten Tage undvélkerung den Fronleichnamstag als gesetzlichen Feiertag fest-
die religiésen Feiertage sind nach MalRgabe dieses Gesetzegulegen.
geschiitzt.

(3) Der Innenminister wird ermachtigt, aus besonderem Anlaf3,
(2) Der Schutz gilt von Mitternacht bis Mitternacht, sofern in insbesondere soweit Staatstrauer oder eine Staatsfeier es gebie-
den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes festgelegtisten, durch Rechtsverordnung

I.  Werktage zu einmaligen Feiertagen zu erklaren und festzu-
(3) Die Feiertage nach § 2 Abs. 1 und die durch Rechtsverord-  legen, welche Schutzbestimmungen dieses Gesetzes An-
nung bestimmten Feiertage nach § 2 Abs. 2 und 3 Nr. 1 sind  wendung finden, oder
Festtage oder gesetzliche, staatlich anerkannte oder allgemein€. Schutzbestimmungen dieses Gesetzes im Einzelfall auf
Feiertage im Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschrif- Werktage zu erstrecken.

ten.
§3
§2 Religiose Feiertage
Gesetzliche Feiertage
(1) Religiose Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind
(1) Gesetzliche Feiertage sind 1. der Dreikdnigstag (Epiphanias),
der Neujahrstag, der Grundonnerstag,
der Karfreitag, Maria Himmelfahrt,
der Ostermontag, Allerheiligen,
der 1. Mai, der BuR3- und Bettag;
der Tag Christi Himmelfahrt, 2. der Fronleichnamstag in den Gemeinden, in denen er nicht
der Pfingstmontag, gesetzlicher Feiertag ist.

der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit,
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(2) Der Innenminister wird erméchtigt, im Einvernehmen mit
dem Kultusminister durch Rechtsverordnung weitere religiose
Feiertage fur Thiringen oder bestimmte Gebiete des Landes
festzulegen und zu bestimmen, welche Regelungen des Absat-An den Sonntagen, an den gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnah-
zes 3 Anwendung finden sollen, soweit hierfir aufgrund der me des 1. Mai und des Tags der Deutschen Einheit, und an den
Bedeutung einer Religionsgemeinschaft nach Tradition oder religidsen Feiertagen sind in der Nahe von religidsen Zwecken
Mitgliederzahl ein 6ffentliches Bedirfnis besteht. dienenden Gebauden und Ortlichkeiten alle Handlungen verbo-
ten, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stéren.

(3) Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 4 ist an religiésen

Feiertagen mit Ausnahme des Grindonnerstags

I.  Schilern auf Antrag Freistellung vom Unterricht zu gewéh-
ren,

2. Personen, die in einem Beschéftigungs- oder Ausbildungs- (1) Am Karfreitag ganztagig, am vorletzten Sonntag vor dem
verhdltnis stehen, auf Antrag unbezahlte Freistellung zu ersten Advent als Volkstrauertag und am Totensonntag (Ewig-
gewahren, wenn keine zwingenden betrieblichen Erforder- keitssonntag) jeweils ab 3.00 Uhr sind unbeschadet der 8§ 4
nisse entgegenstehen, und 5 verboten:

soweit und solange dies fir die Teilnahme an einem Gottes- 1. musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen je-

dienst ihrer Religionsgemeinschaft jeweils erforderlich ist. der Art in Gaststatten und in Nebenrdumen mit Schankbe-

trieb,

offentliche sportliche Veranstaltungen,

8§85
Schutz der Gottesdienste

§6
Erhohter Schutz an stillen Tagen

(4) Am Buf3- und Bettag ist die Freistellung nach Absatz 3 fur 2.

den gesamten Tag zu gewahren. 3. alle sonstigen 6ffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht
der Wirdigung des Tags oder der Kunst, Wissenschaft oder
§4 Volksbildung dienen und auf den Charakter des Tags Ruick-

Allgemeine Arbeitsverbote, Ausnahmen sicht nehmen.
(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage(2) Der Allerheiligentag ist nach MaRgabe des Absatzes 1 Nr. 1
allgemeiner Arbeitsruhe. bis 3 ab 3.00 Uhr in den Gemeinden geschutzt, in denen der
Fronleichnamstag als gesetzlicher Feiertag bestimmt ist.
(2) An den Sonntagen und an den gesetzlichen Feiertagen sind
alle 6ffentlich bemerkbaren Tatigkeiten verboten, die geeignet (3) Am Tag vor dem ersten Weihnachtsfeiertag (Heiliger Abend)
sind, die &uBere Ruhe zu beeintrachtigen oder die dem Wesergelten die Verbote des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 ab 15.00 Uhr.
des Sonn- oder Feiertags widersprechen.
§7
(3) Von dem Verbot nach Absatz 2 sind ausgenommen Ausnahmen
1. Tatigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht besonders
zugelassen sind, (1) Aus wichtigen Griinden kénnen von den Verboten des § 4
2. Tatigkeiten der Unternehmen, die Post- und Fernmelde- Abs. 2 und der 88 5 und 6 Ausnahmen zugelassen werden. Eine
dienstleistungen fir die Offentlichkeit anbieten, der Ver- Stérung der Gottesdienste darf durch die zugelassenen Ausnah-
sorgungsbetriebe und -einrichtungen, der Eisenbahnen undmen nicht eintreten.
sonstiger der Personenbeférderung dienenden Unterneh-
men, (2) Ausnahmen kdnnen auch fur den Betrieb von Waschanlagen
3. Tatigkeiten der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der fiir Personenkraftwagen zugelassen werden, sofern eine Sto-
MaRgabe, daf3 Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugenrung der Feiertagsruhe der Bevolkerung ausgeschlossen wer-
nur zulassig sind, soweit sie fur die Weiterfahrt erforderlich den kann.
sind,
4. unaufschiebbare Tétigkeiten, die zur Befriedigung hausli- (3) Zusténdig fir die Zulassung von Ausnahmen sind

cher oder landwirtschaftlicher Bedurfnisse, zur Abwen- |.
dung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, im
Interesse Offentlicher Einrichtungen oder zur Verhitung

oder Beseitigung eines Unfalls oder eines Notstands erfor- 2.

das Landesverwaltungsamt fur alle Ausnahmen Uber das
Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt hin-
aus,

das Landratsamt als untere staatliche Verwaltungsbehdrde

derlich sind, fur alle Ausnahmen innerhalb des Landkreises Uber das
5. die im Fremdenverkehr und zur Erholung im Rahmen der Gebiet einer kreisangehdrigen Gemeinde hinaus,
Freizeitgestaltung Ublichen Dienstleistungen personlicher 3. in allen Ubrigen Fallen die Gemeinde im Ubertragenen
Art, Wirkungskreis.
6. die Offentlichkeit nicht stérende, nichtgewerbsmaRige T&-

tigkeiten in Haus und Garten.

Bei den erlaubten Téatigkeiten ist auf das Wesen des Tags
Rucksicht zu nehmen. Unnétige Stérungen, inshesondere durch

Larmentwicklung, sind zu vermeiden.

2.

§8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrléssig

offentlich bemerkbare Téatigkeiten entgegen § 4 Abs. 2
vornimmt,

Handlungen vornimmt, die entgegen 8§ 5 den Gottesdienst
zu stéren geeignet sind,
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3. an den stillen Tagen wird nach Maf3gabe des § 2 Abs. 3, des § 4 Abs. 2 sowie der 88 5
a) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 1 musikalische und sonstige und 6 eingeschrankt.
unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststatten
und in Nebenrdumen mit Schankbetrieb veranstaltet, §10
b) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 2 6ffentliche sportliche Veran- Ubergangsbestimmungen
staltungen durchfiihrt,
c) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 3 andere als die dort zugelasse-(1) Bis zum ErlalR einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2 gilt
nen offentlichen Veranstaltungen durchfihrt, der Fronleichnamstag in denjenigen Teilen Thiringens, in
4. amTagvordem ersten Weihnachtsfeiertag (Heiliger Abend) denen er im Jahre 1994 als gesetzlicher Feiertag begangen
a) entgegen 8 6 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 offentliche wurde, als solcher fort.
sportliche Veranstaltungen durchfihrt,
b) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 andere als die dort (2) Bis zum Erla einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 2 gilt
zugelassenen o6ffentlichen Veranstaltungen durchfuhrt. die in 8 3 Abs. 1 Buchst. ¢ in Verbindung mit § 3 Abs. 2 der
Ersten Durchfuhrungsbestimmung zur Verordnung Uber die
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorséatzlich oder fahrlas- Einfuhrung gesetzlicher Feiertage vom 7. Juni 1990 (GBI. |
sig einer aufgrund des 8 2 Abs. 3 erlassenen RechtsverordnundNr. 31 S. 281) getroffene Regelung fort.
zuwiderhandelt, sofern darin fir einen bestimmten Tatbestand
auf diese BuRRgeldbestimmung verwiesen wird. §11
SchluBbestimmungen
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbulRe bis zu
zehntausend Deutsche Mark geahndet werden. (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

(4) Zustandige Verwaltungsbehdrde im Sinne von § 36 Abs. 1 (2) Gleichzeitig treten aul3er Kraft
Nr. 1 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten sind die Land- 1. § 168 Abs. 2 des Arbeitsgesetzbuchs der Deutschen Demo-
ratsdmter als untere staatliche Verwaltungsbehorden und die  kratischen Republik vom 16. Juni 1977 (GBI. | Nr. 18

kreisfreien Stadte im tUbertragenen Wirkungskreis. S. 185), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22. Juni 1990
(GBI. I Nr. 35 S. 371),
8§89 2. die Verordnung Uber die Einfihrung gesetzlicher Feiertage
Grundrechtseinschrankungen vom 16. Mai 1990 (GBI. | Nr. 27 S. 248) und
3. die Erste Durchfiihrungsbestimmung zur Verordnung Uber
Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grund- die Einfuhrung gesetzlicher Feiertage vom 7. Juni 1990

gesetzes; Artikel 10 der Verfassung des Freistaats Thiringen)  (GBI. | Nr. 31 S. 281); die Regelung in § 10 Abs. 2 bleibt
hiervon unberihrt.

Erfurt, den 21. Dezember 1994
Der Prasident des Landtags
Dr. Pietzsch
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Thiringer Gesetz zu dem Abkommen Uber die Zentralstelle der Lander fur
Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
Vom 21. Dezember 1994
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: Freistaat Thiringen Uber die Zentralstelle der Lander fir Ge-
sundheitsschutz bei Medizinprodukten wird zugestimmt.
§1
(2) Das Abkommen wird nachstehend verdéffentlicht.

(1) Dem am 30. Juni 1994 in Berlin unterzeichneten Abkommen
zwischen dem Land Baden-Wirttemberg, dem Freistaat Bay-
ern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien
Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, den{1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.
Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land
Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land (2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 8
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, demAbs. 1 in Kraft tritt, wird vom Présidenten des Landtags im
Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Gesetz- und Verordnungsblatt fir den Freistaat Thiringen

§2

bekanntgemacht.

Erfurt, den 21. Dezember 1994
Der Prasident des Landtags
Dr. Pietzsch

Abkommen
Uber die Zentralstelle der Lander fiir Gesundheitsschutz
bei Medizinprodukten

Das Land Baden-Wiurttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,

der Freistaat Thuringen

- nachstehend "Lander" genannt -

schliel3en, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung
ihrer gesetzgebenden Korperschaften, nachstehendes Abkom
men Uber die Zentralstelle der Lander fur Gesundheitsschutz
bei Medizinprodukten:

Artikel 1
Allgemeines

Das Land Nordrhein-Westfalen errichtet die Zentralstelle der
Lander fir Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) als

eine dem flr das Gesundheitswesen zustandigen Ministerium®6.

des Landes Nordrhein-Westfalen unterstehende Einrichtung in
Bonn.

Artikel 2
Aufgaben

(1) Die ZLG soll ausschlieBlich solche Aufgaben tbernehmen,
die durch kostendeckende Gebiihren oder gegen Kostenerstat-
tung erledigt werden kénnen.

(2) Die Tatigkeit der ZLG hat zum Ziel, den in der Bundesrepu-
blik Deutschland erreichten Stand an Qualitdt und Sicherheit
von Medizinprodukten im Rahmen und auf der Grundlage der
Richtlinien 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 uber
Medizinprodukte, 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990
fur aktive implantierbare medizinische Gerate und der zukunf-
tigen EU-Richtlinie fur In-vitro-Diagnostika, des Medizinpro-
duktegesetzes in der jeweils gltigen Fassung und der hierzu
erlassenen Rechtsverordnungen zu halten und zu verbessern.

(3) Die ZLG vollzieht die Aufgaben der Lander im Bereich der
Akkreditierung und Benennung. Der ZLG obliegen insbeson-
dere folgende Aufgaben:

4. Akkreditierung von Priflaboratorien und Zertifizierungs-

stellen fiir Qualitatssicherungssysteme und nicht energe-
tisch betriebene Medizinprodukte,

Akkreditierung von Zertifizierungsstellen fur Personal,
Akkreditierung im Bereich In-vitro-Diagnostika,
Mitwirkung bei der Akkreditierung von Pruflaboratorien
und Zertifizierungsstellen fur energetisch betriebene Medi-
zinprodukte,

Uberwachung der akkreditierten Stellen,

Erarbeitung von Vorschriften Uber die Anforderungen, die
bei Prufung und Zertifizierung zu beachten sind und
Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzelfall.

hown

5.

7.
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(4) Die ZLG ist Geschéaftsstelle fir den Erfahrungsaustausch Artikel 4
der akkreditierten Stellen und nimmt an dem Erfahrungsaus- Sektorkomitees
tausch auf der Ebene der Européischen Union teil.
Bei der ZLG werden Sektorkomitees gebildet. Die Sektorkomi-
Artikel 3 tees haben die Aufgabe, bei der Erarbeitung von Anforderungen
Beirat mitzuwirken, die an Priflaboratorien und Zertifizierungsstel-
len zu stellen sind. Den Sektorkomitees kénnen Sachverstandi-
(1) Zur Beratung der ZLG sowie als Instrument zur Mitwirkung ge aus den Behdrden der Lander und des Bundes sowie aus den
der Lander wird ein Beirat eingerichtet. Bereichen der Wissenschaft, Wirtschaft und aus der Arzte-,
Zahnéarzte- und Apothekerschaft sowie aus dem Krankenhaus-
(2) Jedes Land entsendet ein Mitglied in den Beirat. Das bereich und den Verbraucherverbdnden angehdren.
Beiratsmitglied wird von dem fir den Gesundheitsschutz zu-
stéandigen Ministerium bestellt. Artikel 5
Finanzierung
(3) Der Beirat ist tiber die Tatigkeit der ZLG zu informieren. Zu
diesem Zweck erstellt die ZLG spatestens bis zum 31. Méarz des(1) Die ZLG erhebt fir ihre Téatigkeit kostendeckende Gebiihren
laufenden Jahres einen Jahresbericht Gber das Vorjahr. Aufund Auslagen nach MalRgabe des nordrhein-westfalischen Ver-
Verlangen sind dem Beirat Unterlagen unter Beachtung der waltungsgebiihrengesetzes.
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Verfigung zu stel-
len. (2) Der dadurch nicht gedeckte Finanzbedarf fir samtliche
entstandenen Kosten, insbesondere flr die Einrichtung, Unter-
(4) Der Beirat erarbeitet Richtlinien fur die Tatigkeit der ZLG. haltung, Inanspruchnahme allgemeiner Dienste sowie Perso-
Die ZLG legt diese Richtlinien ihrer Tatigkeit zugrunde. nal- und Ruhestandskosten wird zwischen den Landern aufge-
teilt. Das Sitzland tragt vorweg eine Sitzlandquote. Diese be-
(5) Der von der ZLG erstellte Haushaltsentwurf wird vom tragt zehn vom Hundert des ungedeckten Finanzbedarfs. Der
Beirat vorberaten. vom Beirat vorberatene Haushaltsentwurf bedarf ab dem Haus-
halt 1994 der Zustimmung der Finanzministerinnen und -mini-
(6) Jedes Mitglied des Beirates hat eine Stimme. Der Beirat ist ster und Finanzsenatorinnen und -senatoren der Lander mit
beschlufahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder an- einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen. Das Sitzland
wesend ist. Er fa3t seine Beschlusse mit einfacher Mehrheit derverpflichtet sich, den Haushalt der ZLG entsprechend dem
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit Beschlul? der Finanzministerinnen und -minister und Finanzse-

gilt der Antrag als abgelehnt. natorinnen und -senatoren der Lander in seinen Haushaltsplan
aufzunehmen.

(7) Die Bundesministerien haben ein Gast- und Rederecht,

soweit ihre fachspezifischen Belange berihrt sind. (3) Das Anteilsverhéltnis unter allen Landern wird zu zwei

Dritteln nach dem Verhaltnis ihrer Steuereinnahmen und zu
(8) Eine schriftliche BeschluRfassung ist méglich, wenn nicht einem Drittel nach dem Verhaltnis ihrer Bevdlkerungszahl
mehr als drei Mitglieder widersprechen; Absatz 6 gilt entspre- errechnet. Die Steuereinnahmen erhéhen und vermindern sich
chend. um die Betrage, welche die Lander im Rahmen eines allgemei-

nen Finanzausgleichs von anderen Landern erhalten oder an
(9) Der Beirat wahlt aus seiner Mitte ein Mitglied, das fir die andere Lander abflihren. Als Steuereinnahmen gelten die im
Dauer von zwei Jahren den Vorsitz fihrt. Ebenfalls durch Wahl Landerfinanzausgleich zugrundegelegten Steuereinnahmen der
wird eine Person bestimmt, die die Stellvertretung wahrnimmt. L&nder. MaRgebend sind die Steuereinnahmen des dem Haus-
Der Beirat gibt sich eine Geschaftsordnung. haltsjahr zwei Jahre vorhergehenden Haushaltsjahres und die

vom Statistischen Bundesamt fir den 30. Juni desselben Jahres
(10) Der Beirat tritt mindestens einmal jahrlich zu einer ordent- festgestellte Bevdlkerungszahl.
lichen Sitzung zusammen. Auf Antrag von mindestens drei
Mitgliedern muR? er zu einer au3erordentlichen Sitzung zusam- (4) Die Beitrage der Lander werden im Laufe eines jeden
mentreten. Das vorsitzfilhrende Mitglied beruft die Sitzung ein Haushaltsjahres in vier Teilbetrdgen zum 15. Januar, 15. April,

und leitet sie; die Tagesordnung wird von ihm aufgestellt. 15. Juli und zum 15. Oktober nach den Anséatzen des Haushalts-
planes féllig. Uber- und Minderzahlungen gegeniiber dem sich
Protokollnotiz zu Artikel 3 des Abkommens: nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf werden bei

dem ersten Teilbetrag des folgenden Haushaltsjahres ausgegli-
Der Beirat soll zu gegebener Zeit prifen und gegeniber der chen.
Gesundheitsministerkonferenz (GMK) und der Finanzmini-
sterkonferenz (FMK) eine empfehlende Stellungnahme dar- Artikel 6
Uber abgeben, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Vor- Schiedsklausel
aussetzungen die ZLG durch Anderung des Abkommens in die
Rechtsform einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts Ubergefiihrt Streitigkeiten aus diesem Abkommen werden durch ein Schieds-
werden soll. gericht entschieden. Es gilt der als Anlage beigefligte Schieds-
vertrag, er ist Bestandteil des Abkommens.
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Artikel 7 schlieenden Lander, daf3 die innerstaatlichen Voraussetzun-
Ubergangsvorschriften gen flr das Inkrafttreten des Abkommens erfillt sind, dem fiir
das Gesundheitswesen zustandigen Ministerium des Landes
(1) Bis zur Durchfiihrung eines gesamtdeutschen Landerfi- Nordrhein-Westfalen zugeht.
nanzausgleichs findet die folgende Regelung Anwendung: Der
nicht gedeckte Finanzbedarfim Sinne des Artikels 5 Abs. 2 wird (2) Dieses Abkommen gilt fir unbestimmte Zeit. Es kann von
entsprechend den Bevolkerungszahlen der einzelnen Landerjedem Land durch schriftliche Erklarung gegeniiber dem fiir das
der Bundesrepublik Deutschland umgelegt. Der sich nach die- Gesundheitswesen zustandigen Ministerium des Landes Nord-
sem Umlageverfahren ergebende Anteil fiir die Gesamtheit der rhein-Westfalen unter gleichzeitiger Benachrichtigung der tb-
Lander, die in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrages genannt rigen Lander zum Schluf3 des Kalenderjahres mit einer Frist von
sind, und fur den Teil Berlins, in dem das Grundgesetz vor dem einem Jahr gekiindigt werden, erstmals zum 31. Dezember
3. Oktober 1990 nicht galt, wird unter diesen nach der Bevolke- 1995.
rungszahl aufgeteilt; der sich fur die Gesamtheit der alten
Lander ergebende Anteil wird unter diesen nach der Regelung (3) Das kiindigende Land bleibt verpflichtet, zu dem Finanzbe-
des Artikels 5 Abs. 3 aufgeteilt. darf der ZLG solange und insoweit beizutragen, als der Finanz-
bedarf infolge seiner Beteiligung erforderlich geworden ist.
(2) Nordrhein-Westfalen tragt die bis zum 31. Dezember 1993 Nach dem Ausscheiden anfallende Kosten, die dem Zeitraum
entstandenen Kosten und daruber hinaus fur 1994 "Vorlaufko- der Mitgliedschaft zuzurechnen sind, sind anteilig vom kindi-
sten" in Héhe von DM 180.000. genden Land zu Ubernehmen.

Artikel 8
SchluRvorschriften

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft,
der dem Monat folgt, in dem die letzte Mitteilung der vertrag-

Berlin, den 30. Juni 1994

Fir das Land Baden-Wirttemberg Fir die Freie und Hansestadt Hamburg
Erwin Teufel Dr. Thomas Mirow
Fur den Freistaat Bayern Fir das Land Hessen
Dr. Edmund Stoiber Hans Eichel
Fir das Land Berlin Fir das Land Mecklenburg-Vorpommern
Eberhardt Diepgen Gabriele Wurzel
Fir das Land Brandenburg Fir das Land Niedersachsen
Dr. Hans Otto Brautigam Gerhard Schroder
Fir die Freie Hansestadt Bremen Fir das Land Nordrhein-Westfalen

Klaus Wedemeier Wolfgang Clement
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Fir das Land Rheinland-Pfalz

Rudolf Scharping

Fir das Saarland

Oskar Lafontaine

Fir den Freistaat Sachsen

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf

Fir das Land Sachsen-Anhalt

Dr. Christoph Bergner

Fur das Land Schleswig-Holstein

Heide Simonis

FiUr den Freistaat Thiringen

Dr. Bernhard Vogel

Anlage
zu Artikel 6

Schiedsvertrag Uber die Regelung von Streitigkeiten aus dem Abkommen tber die Zentralstelle
der Lander fur Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten

Das Land Baden-Wurttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,

der Freistaat Thiuringen

schliel3en folgenden Schiedsvertrag:

Artikel 1
Allgemeines

gerichts unterworfen. Auf das Verfahren finden die Vorschrif-
ten des zehnten Buches der Zivilprozeordnung Anwendung.

Artikel 2
Schiedsgericht

Das Schiedsgericht besteht aus der Préasidentin oder dem Prési-
denten des Oberverwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-
Westfalen als vorsitzendem Mitglied und aus zwei Mitgliedern
des Beirates, die von den streitenden Beteiligten gemeinsam
benannt werden, ihnen jedoch nicht angehoren duirfen. Fur den
Fall, daf? wegen der Streitlage die Benennung einer Kandidatin
oder eines Kandidaten oder beider Kandidatinnen oder Kandi-
daten nicht mdoglich ist, bestimmt die Présidentin oder der
Prasident ein Mitglied oder zwei Mitglieder des Oberverwal-
tungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalen durch Los aus
einer von dem Préasidialrat aufzustellenden Liste der Richterin-
nen und der Richter. Lehnt die Présidentin oder der Prasident
des Oberverwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalen
die Ubernahme des Vorsitzes ab, so bestimmt sie oder er eine
vorsitzende Richterin oder einen vorsitzenden Richter des Ober-
verwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalen durch

Alle sich aus dem Abkommen Uber die Zentralstelle der Léander Los aus einer von dem Présidialrat aufzustellenden Liste der
fur Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) ergeben- vorsitzenden Richterinnen und Richter als vorsitzfihrendes
den Rechtsstreitigkeiten werden der Entscheidung eines SchiedsMitglied. Die Aufnahme in die Liste bedarf der Einwilligung

der Richterinnen und Richter und der vorsitzenden Richterin-
nen und Richter.
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Thuringer Verordnung
Uber die Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft
“Uhlstadt”
Vom 5. November 1994

Aufgrund des § 46 Abs. 3 der Thuringer Kommunalordnung
vom 16. August 1993 (GVBI. S. 501) verordnet der Innenmini-
ster:

§1
Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft

Die Verwaltungsgemeinschaft “Uhlstadt” im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt wird um die Gemeinde

Grof3kochberg

erweitert.

§2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft.

Erfurt, den 5. November 1994

Der Innenminister

Schuster

Thuringer Verordnung
Uber die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft
“Dornburg”
Vom 17. November 1994

Aufgrund des § 46 Abs. 2 Satz 2 und 5 und Abs. 3 der Thuringer

Kommunalordnung (ThirKO) vom 16. August 1993 (GVBI.
S. 501) verordnet der Innenminister:

§1
Bildung der Verwaltungsgemeinschaft

(1) Folgende Gemeinden des Saale-Holzland-Kreises haben
auf der Grundlage des § 46 Abs. 1 Satz 1 ThirKO die Bildung

einer Verwaltungsgemeinschaft vereinbart:
Dorndorf-Steudnitz,
Golmsdorf,

Grol3ldbichau,

Hainichen,

Jenalbbnitz,

Lehesten,

Léberschitz,
Neuengbnna,

Zimmern und

die Stadt Dornburg/Saale.

(2) Diese Verwaltungsgemeinschaft wird hiermit anerkannt.

§2
Name und Sitz

Die Verwaltungsgemeinschaft fihrt den Namen “Dornburg”
und hat ihren Sitz in Dornburg/Saale.

§3
Auflésung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft,
Rechtsnachfolge

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft “Gleistal/Gembdental” wird
aufgeldst.

(2) Die neugebildete Verwaltungsgemeinschaft “Dornburg” ist
Rechtsnachfolgerin der aufgelésten Verwaltungsgemeinschatft.

§4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft.
Erfurt, den 17. November 1994

Der Innenminister

Schuster
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Thuringer Verordnung

Uber die Auflésung der Gemeinde Weil3en und

ihre Eingliederung in die Gemeinde Uhlstadt

Vom 17. November 1994

Aufgrund des 8 9 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der Thiringer gegenstandslos geworden ist, langstens jedoch bis zum Ende

Kommunalordnung (ThirKO) vom 16. August 1993 (GVBI.
S. 501) verordnet der Innenminister im Einvernehmen mit den
beteiligten Gemeinden:

§1
Auflésung und Eingliederung

Die Gemeinde Weil3en im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wird
aufgeldst und in die Gemeinde Uhlstadt eingegliedert.

§2
Rechtsfolgen der Eingliederung

(1) Die aufnehmende Gemeinde Uhlstadt ist Rechtsnachfolge-
rin der Gemeinde Weil3en.

(2) In der Gemeinde Uhlstadt wird fur den Rest der gesetzlichen
Amtszeit ein neuer Gemeinderat gewéahlt. Den Wahltermin, der
innerhalb der nachsten drei Monate nach Inkrafttreten dieser

Rechtsverordnung liegen soll, bestimmt die Rechtsaufsichtsbe-

horde. Sie setzt den Wahltermin auf einen Sonntag fest.

(3) Das vor der Eingliederung in der Gemeinde WeilRen gelten-
de Recht gilt nach MalRgabe der gesetzlichen Vorschriften als
Ortsteilrecht weiter, soweit es nicht durch die Eingliederung

des dritten auf das Inkrafttreten dieser Verordnung folgenden
Kalenderjahres. Die noch nicht rechtsverbindlichen Bauleitpla-

ne der Gemeinde werden im Rahmen der Gesamtbauleitpla-
nung unter Beruicksichtigung der ortsspezifischen Besonder-
heiten weitergeflhrt.

(4) Die aufnehmende Gemeinde wird erméachtigt, die Mitglied-

schaft der Gemeinde in Vereinigungen, kommunalen Arbeits-
gemeinschaften, Zweckvereinbarungen und Zweckverbanden
innerhalb eines Jahres zu kiindigen.

(5) Die Rechtsfolgen der Eingliederung im tbrigen ergeben
sich aus § 9 Abs. 4 Satz 2 ThurKO.

§3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft.
Erfurt, den 17. November 1994

Der Innenminister

Schuster

Thuringer Verordnung
Uber die Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft
“Warza” und ihre Umbenennung in “Mittleres Nessetal”
Vom 25. November 1994

Aufgrund des § 46 Abs. 3 der Thiuringer Kommunalordnung
vom 16. August 1993 (GVBI. S. 501) verordnet der Innenmini-
ster:

§1
Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft

Die Verwaltungsgemeinschaft “Warza” im Landkreis Gotha
wird um die Gemeinden

Goldbach und

Wangenheim

erweitert.

§2
Name und Sitz

Die Verwaltungsgemeinschaft fihrt nunmehr den Namen “Mitt-
leres Nessetal” und hat ihren Sitz in Warza.

§3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiundung in Kraft.

Erfurt, den 25. November 1994

Der Innenminister

Schuster
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Zweite Verordnung
zur Anderung der Kehr- und Uberpriifungsgebiihrenordnung
Vom 22. November 1994 .

Aufgrund des § 24 Abs. 1 des Schornsteinfegergesetzes vom Artikel 1
15. September 1969 (BGBI. | S. 1634, 2432), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 1994 (BGBI. | In § 1 Abs. 2 Satz 2 der Kehr- und Uberpriifungsgebiihrenord-
S. 1624), in Verbindung mit § 1 der Thuringer Verordnung zur nung vom 16. Dezember 1991 (GVBI. S. 670) wird der Geldbe-
Ubertragung von Erméachtigungen zum ErlaR von Rechtsver- trag "0,77" durch den Geldbetrag "0,85" ersetzt.
ordnungen nach dem Schornsteinfegergesetz vom 22. Novem-
ber 1991 (GVBI. S. 622) verordnet der Minister fir Wirtschaft Artikel 2
und Verkehr nach Anhdrung des Landesinnungsverbandes des
Schornsteinfegerhandwerks, des Landesfachverbandes der ArDiese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.
beitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk, des Landesverban-
des der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentiimer e. V. und desErfurt, den 22. November 1994
Verbandes der Thiringer Wohnungsgesellschaft:
Der Minister fur Wirtschaft und Verkehr

Dr. Bohn

Verordnung
Uber die Erstattung der Ausbildungsvergutungen nach § 25 des Thiringer Altenpflegegesetzes
Vom 22. November 1994

Aufgrund des § 25 Abs. 4 des Thiringer Altenpflegegesetzes §3
(ThurAltPflG) vom 16. August 1993 (GVBI. S. 490) verordnet Zustandigkeit
der Minister fiur Soziales und Gesundheit:
Zusténdige Behorde fir die Durchfihrung des Kostenausgleichs
8§81 ist das Landesamt fir Soziales und Familie.
Jahresumlage

§4
(1) Die zustandige Behorde setzt zu Beginn eines Kalenderjah- Ubergangsbestimmung
res die von den Heimen und anderen Einrichtungen nach § 25
Abs. 2 ThurAltPflG zu tragende Jahresumlage fest. (1) Die zustandige Behorde erstattet auf Antrag die ab dem

Inkrafttreten des Thuringer Altenpflegegesetzes am 20. Au-
(2) Die Hohe der Jahresumlage entspricht der Summe der an diegust 1993 bis zum 31. Dezember 1994 geleisteten Ausbildungs-
nach § 6 Abs. 1 ThirAltPflG anerkannten Ausbildungsstatten vergiitungen und setzt fir diesen Zeitraum die von den Heimen
voraussichtlich im Kalenderjahr zu erstattenden Ausbildungs- und anderen Einrichtungen zu tragenden Kosten fir die Erstat-
vergutungen. Grundlage fur die Aufteilung der Jahresumlage tung der Ausbildungsvergutungen fest.
auf die zur Erstattung der Kosten verpflichteten Heime und
anderen Einrichtungen ist die Anzahl der zum 1. Januar des(2) Der § 1 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend.
Jahres beschaftigten Pflegefachkréfte umgerechnetin Vollzeit-
stellen. §5

Inkrafttreten

(3) Die zur Erstattung der Ausbildungskosten verpflichteten
Heime und anderen Einrichtungen leisten zum 15. Februar, Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkundung in Kraft.
15. Mai, 15. August und 15. November des Jahres den von
ihnen jeweils zu entrichtenden Teilbetrag an die zustandige Erfurt, den 22. November 1994
Behorde.

Fir den Minister fur Soziales und Gesundheit
(4) Weicht die Jahresumlage von den an die anerkannten Aus-Der Justizminister
bildungsstéatten zu erstattenden Ausbildungsvergitungen nach
§ 2 ab, setzt die zustandige Behdrde zum Jahresende die von den
Heimen und anderen Einrichtungen oder die an diese zu leisten-
de Ausgleichszahlung fest. Dr. Jentsch

§2
Erstattungsverfahren

Die zustandige Behorde erstattet auf Antrag vierteljahrlich den
anerkannten Ausbildungsstéatten die geleisteten Ausbildungs-
vergutungen.


GVBl. Thüringen
außer Kraft gesetzt durch:
- GVBl. 21/95 S. 423  v. 07.12.95 
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Thuringer Verordnung
zur Gestaltung der Jagdbezirke
Vom 24. November 1994

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 5 des Thiiringer Jagdgesetzes vonwerden bei der Berechnung der Grof3e eines Jagdbezirks nicht
11. November 1991 (GVBI. S. 571), geéndert durch Artikel 1 beriicksichtigt.

des Gesetzes vom 19. Juli 1994 (GVBI. S. 925), verordnet der

Minister fur Landwirtschaft und Forsten: §2

8§81 Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

(1) Die in 8 5 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes genannten FlacherkErfurt, den 24. November 1994
sind benachbarten Jagdbezirken auch dann anzugliedern, wenn
sie die GroRRe eines selbstandigen Jagdbezirks aufweisen. Der Minister fiir Landwirtschaft und Forsten

(2) Flachen, die an ihrer breitesten Stelle weniger als 200 Meter
breit, aber mehr als 400 Meter lang sind, bilden keinen Jagdbe-
zirk und stellen auch den Zusammenhang zur Bildung eines
Jagdbezirkes zwischen angrenzenden Flachen nicht her. SieDr. Sklenar

Zweite Verordnung
zur Anderung der Thiringer Verordnung .
Uber gerichtliche Zustandigkeiten in der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Vom 29. November 1994

Aufgrund des Artikels 1 Satz 1 des Einigungsvertragsgesetzes2. 8§ 9 Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt geandert:

vom 23. September 1990 (BGBI. Il S. 885 - 925 -) in Verbin-

dung mit Anlage | Kapitel Ill Sachgebiet A Abschnitt 11l Nr. 1 a) In Buchstabe a werden die Worte ",Greiz und Loben-
Buchst. n Abs. 1 Satz 1 zum Einigungsvertrag und in Verbin- stein" durch die Worte "und Greiz" ersetzt.

dung mit 8 1 Nr. 1 der Thiringer Zustéandigkeitstibertragungs-

verordnung Justiz vom 3. Juli 1991 (GVBI. S. 197) verordnet b) In Buchstabe ¢ wird nach dem Wort "Amtsgerichtsbe-
der Justizminister: zirke" das Wort "Lobenstein," eingefigt.

Artikel 1 Artikel 2

Die Thuringer Verordnung uber gerichtliche Zustandigkeiten Artikel 1 Nr. 1 tritt am 1. Juli 1995 in Kraft. Im tbrigen tritt die
in der ordentlichen Gerichtsbarkeitvom 12. August 1993 (GVBI. Verordnung am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

S. 563), geéndert durch Verordnung vom 16. Juni 1994 (GVBI.

S. 815), wird wie folgt geandert: Erfurt, den 29. November 1994

1. In § 2 werden in der Uberschrift und im Text jeweils die Der Justizminister
Worte "Handels- und Genossenschaftsregister" durch die
Worte "Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsre-
gister" ersetzt. Dr. Jentsch

Berichtigung
der Thuringer Verordnung Uber die Schiedsstelle nach § 94 des Bundessozialhilfegesetzes
(ThirSchiedsVO-BSHG) vom 21. Oktober 1994 (GVBI. S. 1190)
Vom 1. Dezember 1994

§ 5 Abs. 2 wird wie folgt berichtigt: "Die Mitglieder und ihre  Erfurt, den 1. Dezember 1994 .
Stellvertreter haben Uber die ihnen bei ihrer Tatigkeit bekannt-

gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah- Der Chef der Thiringer Staatskanzlei

ren." In Vertretung

Dr. Birkmann


GVBl. Thüringen
weitere Änderungen durch:
- GVBl. 14/95 S. 272  v. 27.07.95
- GVBl. 20/95 S. 404  v. 01.12.95

GVBl. Thüringen
weitere Änderungen durch:
- GVBl. 10/95 S. 202  v. 05.05.95


1232 Gesetz- und Verordnungsblatt fir den Freistaat Thuringen

Thuringer Hochschul-Zulassungszahlenverordnung fur das Sommersemester 1995

(ThirzzvO SS 95)
Vom 8. Dezember 1994

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 und 4 des Thuringer Studienplatzvergabegesetzes vom 7. Mai 1993 (GVBI. S. 292) verordnet
der Minister fir Wissenschaft, Forschung und Kultur, hinsichtlich der 8§ 1 und 2 Abs. 2 und 3 nach Anhérung der Hochschulen:

§1

In den nachfolgend aufgefiihrten Studiengédngen werden zur Aufnahme von Studienanfangern in das erste Fachsemester sowie zur
Aufnahme in héhere Fachsemester an den Hochschulen Thiiringens zum Sommersemester 1995 folgende Zulassungszahlen festgesetz

Hochschule/
Studiengang 1 2

Fachsemester

3 4 5 6

1. Friedrich-Schiller-Universitat Jena

Betriebswirtschaft 0 220

Betriebswirtschafts-
lehre/Studienrichtung
Interkulturelles

Management 0 40
Biochemie 0 20
Biologie 0 80
Informatik 45 60
Medizin

Ausbildungsort Jena 0 242
Ausbildungsort Erfurt 0 0
Pharmazie 0 45
Psychologie 0 60
Rechtswissen-

schaft 0 490
Volkswirtschaft 0 53

Zahnmedizin
Ausbildungsort Jena 0 60
Ausbildungsort Erfurt 0 0

0 242 0 210

0 45 0 35

0 60 0

0 490 0

204 0 198 0 192
63 0 79 0 76

41 0 44
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Hochschule/

Fachsemester

Studiengang 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2. Hochschule firr Architektur und Bauwesen Weimar
Architektur 0 208 0 220 0 235 210 135

Architektur /Studien-
richtung Stadt- und
Regionalplanung 0 108

3. Fachhochschule Jena

Betriebs-

wirtschaftslehre 0 140
Sozialwesen 0 135
Medizintechnik 30

70 140 70 75

(1) Indenin 8 1 aufgefiihrten Studiengéngen werden Bewerber in hthere Fachsemester nach MafRgabe der Bestimmungen der Thiringer
Vergabeverordnung vom 17. Juni 1993 (GVBI. S. 371) in der jeweils geltenden Fassung zugelassen und von der Hochschule

aufgenommen.

(2) In den Studiengéangen, die an den Hochschulen Thuringens eingerichtet, jedoch in § 1 nicht aufgefiihrt sind, bestehen keine
Zulassungsbeschrankungen. Studienorganisatorische Maf3nahmen, die einen Studienbeginn nur zu einem Wintersemester oder nur zu

§2

einem Sommersemester vorsehen, bleiben unberihrt.

(3) Soweit in einem in § 1 genannten Studiengang fur ein Fachsemester keine Zulassungszahl festgesetzt ist, besteht fir dieses

Fachsemester keine Zulassungsbeschréankung.

§3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkundung in Kraft.

Erfurt, den 8. Dezember 1994

Der Minister fur
Wissenschaft, Forschung und Kultur

Dr. Schuchardt
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Zweite Verordnung zur Anderung .
der Thuringer Verordnung Uber die Genehmigungspflicht der Zweckentfremdung von Wohnraum
Vom 14. Dezember 1994

Aufgrund des Artikels 6 § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesse-In 8 1 wird die Jahreszahl “1994"durch die Jahreszahl “1995”
rung des Mietrechts und Begrenzung des Mietanstiegs sowie ersetzt.
zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen vom

4. November 1971 (BGBI. | S. 1745), zuletzt geéndert durch Artikel 2

Artikel 1 des Gesetzes vom 24. August 1993 (BGBI. | S. 1525),

verordnet die Landesregierung: Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft.
Artikel 1

Erfurt, den 14. Dezember 1994
Die Thuringer Verordnung tber die Genehmigungspflicht der

Zweckentfremdung von Wohnraum vom 11. Mai 1992 Die Landesregierung

(GVBI. S. 170), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 21. De-

zember 1993 (GVBI. S. 892), wird wie folgt geéndert: Der Ministerprasident Der Innenminister
Dr. Vogel Dr. Dewes

Thuringer Verordnung
zur Anderung der Handwerkskammerbezirke
Vom 20. Dezember 1994

Aufgrund des 8 90 Abs. 3 Satz 2 der Handwerksordnung in der §3
Fassung vom 28. Dezember 1965 (BGBI. 1966 | S. 1), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1993(1) Aufgrund der Neubestimmung der Handwerkskammerbe-
(BGBI. I S. 2256), in Verbindung mit 8 1 des Gesetzes Uber zirke finden vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmung kei-
Erméachtigungen zum Erla von Rechtsverordnungen vom ne Neuwahlen zur Vollversammlung statt.
3. Juli 1961 (BGBI. | S. 856) verordnet die Landesregierung:
(2) Die durch Ausscheiden von Vollversammlungsmitgliedern
§1 aus den abzugebenden Gebieten eintretende Verringerung der
Mitgliederzahlen der Vollversammlungen der Handwerkskam-
Die Bezirke der Handwerkskammern Thiringens werden wie mern Erfurt und Sidthiringen sind durch Zuwahlen auszuglei-
folgt bestimmt: chen. Hierfur sind Wahlvorschlage aus den aufzunehmenden
1. Der Bezirk der Handwerkskammer Erfurt umfaf3t die Land- Gebieten einzuholen. Die Zuwahlen erfolgen auf der Grundlage
kreise Eichsfeld, Nordhausen, Gotha, Sdmmerda, Weima- der Satzungen der Handwerkskammern und sind bis zum
rer Land, Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhauserkreis und llm-  30. Juni 1995 abzuschlief3en.
Kreis sowie die kreisfreien Stadte Erfurt und Weimar.
2. Der Bezirk der Handwerkskammer fir Ostthiringen um- §4
faf3t die Landkreise Altenburger Land, Greiz, Saale-Orla-
Kreis, Saale-Holzland-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt so- Die bei den Handwerkskammern bestehenden Prifungsaus-
wie die kreisfreien Stadte Gera und Jena. schiisse bleiben bis zur Errichtung neuer Ausschiisse in ihrem
3. Der Bezirk der Handwerkskammer Sudthiringen umfal3t bisherigen Zustandigkeitsrahmen bestehen.
die Landkreise Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen,
Sonneberg und Wartburgkreis sowie die kreisfreie Stadt §5
Suhl.
Die Bestellung von Sachverstandigen nach § 91 Abs. 1 Nr. 8 der
§2 Handwerksordnung gilt fort. Zustandig fur den Widerruf der
Bestellung ist die Handwerkskammer, in deren Bezirk der
In den Gebieten, die nach § 1 einer anderen HandwerkskammerSachverstandige seine gewerbliche Niederlassung oder in Er-
zugewiesen werden, gelten die Rechtsvorschriften der aufneh-mangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat.
menden Handwerkskammer.


GVBl. Thüringen
weitere Änderungen durch:
- GVBl. 21/95 S.  419  v. 12.12.95
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§6
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.
Erfurt, den 20. Dezember 1994
Die Landesregierung
Der Ministerprasident Der Minister fur Wirtschaft

und Infrastruktur

Dr. Vogel Schuster
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